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I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,

Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

A.________ AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Rolf Müller,

Beschwerdeführerin,

gegen

B.________,

vertreten durch Rechtsanwältin Saskia Hiltbrunner,

Beschwerdegegner.

Gegenstand

Arbeitsvertrag,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 3.
Dezember 2018 (LA180028-O/U).

In Erwägung,

dass das Arbeitsgericht Zürich mit Urteil vom 17. August 2018 die Beschwerdeführerin
verpflichtete, dem Beschwerdegegner Fr. 12'448.50 netto, Fr. 690.90 brutto = netto sowie
Fr. 7'000.-- brutto = netto, je nebst Zins zu 5 % seit 31. Mai 2017, zu bezahlen
(Dispositiv-Ziffer 1), die Klage im Mehrbetrag abwies (Dispositiv-Ziffer 2) und die
Beschwerdeführerin zur Aus- und Zustellung eines im Wortlaut wiedergegebenen
Arbeitszeugnisses verpflichtete (Dispositiv-Ziffer 3);



dass das Arbeitsgericht im Übrigen die Widerklage der Beschwerdeführerin abwies
(Dispositiv-Ziffer 4), keine Gerichtskosten erhob (Dispositiv-Ziffer 5) und die
Beschwerdeführerin zur Zahlung einer Parteientschädigung von Fr. 5'791.55 verpflichtete
(Dispositiv-Ziffer 5);

dass das Obergericht des Kantons Zürich auf Berufung der Beschwerdeführerin hin mit
Beschluss vom 3. Dezember 2018 vormerkte, dass die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 des
arbeitsgerichtlichen Entscheids vom 17. August 2018 in Rechtskraft erwachsen sind;

dass das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 3. Dezember 2018 die von der
Beschwerdeführerin erhobene Berufung abwies und die Dispositiv-Ziffern 1, 3, 5 und 6 des
arbeitsgerichtlichen Entscheids vom 17. August 2018 bestätigte (Dispositiv-Ziffer 1), keine
Gerichtskosten erhob (Dispositiv-Ziffer 2) und die Beschwerdeführerin zur Zahlung einer
Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- an den Beschwerdegegner verpflichtete
(Dispositiv-Ziffer 3);

dass die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen beantragte,
es seien in Gutheissung der Beschwerde die Dispositiv-Ziffern 1 und 3 des angefochtenen
Urteils des Obergerichts des Kantons Zürich vom 3. Dezember 2018 aufzuheben und es sei
die Berufung vollumfänglich gutzuheissen, wobei "als Folge davon" die Dispositiv-Ziffern
1, 3 und 6 des Urteils des Arbeitsgerichts Zürich vom 17. August 2018"ersatzlos zu
streichen" seien;

dass bei Rechtsmitteln an das Bundesgericht die Beschwerdeschrift ein Rechtsbegehren zu
enthalten hat ( Art. 42 Abs. 1 BGG ), wobei die beschwerdeführende Partei, da die
Beschwerde gemäss Art. 107 Abs. 2 BGG ein reformatorisches Rechtsmittel ist,
grundsätzlich einen Antrag in der Sache stellen und sich nicht darauf beschränken darf, die
Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen, ansonsten die Beschwerde
unzulässig ist ( BGE 137 II 313 E. 1.3; 134 III 235 E. 2, 379 E. 1.3 S. 383; 133 III 489 E.
3.1);

dass immerhin genügt, wenn aus der Beschwerdebegründung klar hervorgeht, in welchem
Sinn der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll ( BGE 136 V 131 E. 1.2; 134 III
235 E. 2 mit Hinweisen);

dass ein blosser Rückweisungsantrag ausnahmsweise ausreicht, falls das Bundesgericht,
sollte es der Auffassung der beschwerdeführenden Partei folgen, nicht selbst entscheiden
könnte, sondern die Sache an die Vorinstanz zurückweisen müsste ( BGE 136 V 131 E. 1.2;
134 III 379 E. 1.3; 133 III 489 E. 3.1);

dass in den Rechtsmitteln an das Bundesgericht unter Bezugnahme auf die Erwägungen des
kantonalen Entscheids dargelegt werden muss, welche Rechte der beschwerdeführenden
Partei durch das kantonale Gericht verletzt worden sind ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), wobei eine
allfällige Verletzung der bundesrechtlichen Grundrechte oder kantonaler
verfassungsmässiger Rechte vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft wird,
sondern nur dann, wenn entsprechende Rügen in der Beschwerdeschrift ausdrücklich
erhoben und begründet werden ( Art. 106 Abs. 2 BGG );

dass das Bundesgericht seinem Entscheid den Sachverhalt zugrunde legt, den die
Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), wobei dazu sowohl die Feststellungen
über den Lebenssachverhalt, der dem Streitgegenstand zugrunde liegt, als auch jene über
den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den



Prozesssachverhalt gehören ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1), und dass das Bundesgericht davon
nur abweichen kann, wenn eine Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig, mithin
willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 97
Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ), was die beschwerdeführende Partei präzise geltend zu
machen hat;

dass neue tatsächliche Vorbringen und Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen und neue
Begehren unzulässig sind ( Art. 99 BGG );

dass die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin keinen Antrag in der Sache stellt,
sondern lediglich die Aufhebung einzelner Dispositiv-Ziffern des angefochtenen Entscheids
sowie des erstinstanzlichen Urteils beantragt, womit nicht klar wird, wie über die strittigen
Ansprüche materiell entschieden werden soll;

dass die Beschwerdeführerin keine Gründe nennt und auch keine solchen ersichtlich sind,
aus denen das Bundesgericht im Fall der Gutheissung der Beschwerde nicht selber
reformatorisch entscheiden könnte;

dass sich die Beschwerde demnach als offensichtlich unzulässig erweist, weshalb darauf im
vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG nicht einzutreten ist;

dass bei diesem Ergebnis offenbleiben kann, ob die Beschwerde angesichts der weitgehend
appellatorischen Ausführungen unter Bezugnahme auf zahlreiche Aktenstücke des
kantonalen Verfahrens den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügen würde (vgl.
Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG );

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG
der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind;

dass dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zuzusprechen ist, da ihm aus dem
bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG );

erkennt die Präsidentin:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 300.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer,
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. Februar 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann
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